
Stand: 16.04.2020 
 
 

 

Herstellerbestätigung 
Konstruktive Gleichwertigkeit 

Nr.      /      

(wird vom FHRK e.V. 
vergeben) 

 

Name des Ausstellers1:       

Anschrift des Ausstellers1:  
      
      
      
Gegenstand der Bestätigung / Produktbezeichnung – bereits geprüfte Type2,3:  
      
      
 

Hiermit wird bestätigt, dass entsprechend der Anforderungen aus der gültigen FHRK 
Prüfgrundlage: 

Kabeldurchführungssysteme auf Bajonettbasis für wasserundurchlässige 
Betonbauwerke 

 

Ringraumdichtungen  

Futterrohre für wasserundurchlässige Betonbauwerke  
 
die im Folgenden genannten Typen, eine konstruktiv gleichwertige Bauweise (hinsichtlich der 
Dichtfunktion) zu der oben genannten und geprüften Type haben2,3: 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Zusätzliche Angaben4:  
      
      
      
      
      
      
 

Rechtsverbindliche Unterschrift5 

Ort und Datum:       

Name5:       

Funktion5:       



Stand: 16.04.2020 
 
 

 
Legende: 
 

1 Der verantwortliche Aussteller muss unmissverständlich angegeben sein. 
 

2 Jede Bestätigung muss eindeutig bezeichnet sein. 
 

3 Für eine eindeutige Zuordnung der Bestätigung muss der Gegenstand eindeutig beschrieben 
sein. 
 

4 Text sollte hier nur dann eingetragen werden, wenn irgendeine Begrenzung der Gültigkeit der 
Erklärung vorliegt oder zusätzliche Angaben gemacht werden. Produktkennzeichnungen oder 
andere Kennzeichnungen (z. B. auf dem Produkt) können in einem Anhang zur Erklärung 
dargestellt werden. 
 

5 Voller Name und Funktion der unterzeichnenden Person(en), autorisiert durch das 
Management (mindestens i.V., in Vollmacht), in seinem Namen zu unterzeichnen, sollte 
angegeben werden. Die Anzahl der erforderlichen Unterschriften wird durch die Rechtsform 
der Organisation des Anbieters und durch die Regeln für die Unterschriftsberechtigung der 
ausstellenden Organisation festgelegt. 
 

 


